
Vortrag Frau Wirth, Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund 
 
 

Anforderungen an Abfallbewirtschaftungspläne für Häfen 
 
 
Nach dem Gesetz über die Entsorgung von Schiffsabfällen und Ladungsrückständen im 
Land Mecklenburg-Vorpommern (Schiffsabfallentsorgungsgesetz –  
SchAbfEntG M-V) vom 16. Dezember 2003 (GVOBl. M-V S. 679) sind grundsätzlich alle 
Schiffe in jedem Hafen, den sie anlaufen, entsorgungspflichtig. 
 
Um eine bedarfsgerechte Entsorgung von Schiffsabfällen und Ladungsrückständen zu 
gewährleisten,  sind Abfallbewirtschaftungspläne aufzustellen.  
 
Sie sollen dazu dienen, den Hafenbenutzern im Land und darüber hinaus im 
Gemeinschaftsgebiet vergleichbare Entsorgungsbedingungen zu bieten. 
 
Ein Abfallbewirtschaftungsplan ist für jeden Hafen im Benehmen mit den Betreibern der 
Hafenauffangeinrichtungen und den Hafenbenutzern zu erstellen und bekannt zu machen. 
 
Die Abfallbewirtschaftungspläne sind durch die Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur 
genehmigen.  
Darüber hinaus sind sie gemäß § 5 Abs. 3 SchAbfEntG M-V zumindest alle 3 Jahre oder 
nach wesentlichen Änderungen des Hafenbetriebs fortzuschreiben und erneut zu 
genehmigen. 
 
Für die Erstellung der Abfallbewirtschaftungspläne ist der Hafenbetreiber zuständig. 
 
Die Hafenbetreiber waren verpflichtet, innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten des 
SchAbfEntG M-V die Abfallbewirtschaftungspläne aufzustellen. 
 
Die Begriffe Hafen und Hafenbetreiber sind im § 2 SchAbfEntG M-V definiert: 
Danach ist ein Hafen ein Ort oder ein geografisches Gebiet, der/das so angelegt und 
ausgestattet wurde, dass er/es im Prinzip Schiffe, einschließlich Fischereifahrzeuge und 
Sportboote, aufnehmen kann. 
 
Der Hafenbetreiber ist jede juristische oder natürliche Person, die eine Betriebsgenehmigung 
nach dem Wasserverkehrsgesetz besitzt. 
 
Das SchAbfEntG M-V regelt in § 5 Abs.1, dass und in welcher Form die Hafenbetreiber 
Abfallbewirtschaftungspläne aufzustellen haben. 
 
In den Abfallbewirtschaftungsplänen sind alle Arten von Schiffsabfällen und 
Ladungsrückständen von Schiffen, die den betreffenden Hafen normalerweise anlaufen, die 
Größe des Hafens und die Arten der einlaufenden Schiffe zu berücksichtigen. 
 
Die konkreten Anforderungen, die an Abfallbewirtschaftungspläne gestellt werden, sind in 
Anlage 1 zum SchAbfEntG M-V vorgegeben. 
Damit setzt Anlage 1 Anhang 1 der RL 2000/59/EG über Hafenauffangeinrichtungen für 
Schiffsabfälle und Ladungsrückstände um, der einen einheitlichen Mindeststandard vorgibt. 
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Die Abfallbewirtschaftungspläne müssen Folgendes enthalten: 
 
§ Bewertung der Notwendigkeit der Hafenauffangeinrichtungen unter  

Berücksichtigung der Schiffe, die den betreffenden Hafen normalerweise  
anlaufen 

 
§ Beschreibung der Art und der Kapazität der Hafenauffangeinrichtungen 

 
§ detaillierte Beschreibung der Verfahren für das Auffangen und das Sammeln von 

Schiffsabfällen und Ladungsrückständen 
 
§ Beschreibung des Entgelt- bzw. Abgabensystems 

 
§ Verfahren über die Meldung etwaiger Unzulänglichkeiten der 

Hafenauffangeinrichtungen 
 
§ Verfahren für die laufende Konsultation der Hafenbenutzer, der mit der 

Abfallbehandlung beauftragten Unternehmen, der Hafenbetreiber und anderer 
Beteiligter 

 
§ Art und Menge der aufgefangenen und behandelten Schiffsabfälle und 

Ladungsrückstände 
 

 
Die Hafenbetreiber haben nach § 4 Abs. 1 und 2 SchAbfEntG M-V dafür Sorge zu tragen, 
dass dem Entsorgungsbedarf der den Hafen üblicherweise anlaufenden Schiffe 
entsprechend Hafenauffangeinrichtungen vorgehalten werden. 
 
Hafenauffangeinrichtungen sind alle festen, schwimmenden oder mobilen Vorrichtungen, die 
dazu geeignet und bestimmt sind, Schiffsabfälle oder Ladungsrückstände zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung aufzunehmen. 
Der Hafenbetreiber muss diese Hafenauffangeinrichtungen nicht selbst vorhalten, sondern 
kann sich zur Erfüllung dieser Pflicht Dritter bedienen. 
 
Bei der erstmaligen Aufstellung eines Abfallbewirtschaftungsplanes existiert meist keine 
gesicherte Datenbasis, so dass die zu entsorgende Abfallmenge geschätzt werden muss. 
 
Für Ölabfälle und hausmüllähnliche Abfälle kann die Abfallmenge überschlägig berechnet 
werden nach folgenden Formeln: 
 
 
1000 BRZ x 0,212 m3  = Ölabfälle in m3 

 

 

1000 BRZ x 0,0318 t  = hausmüllähnliche Abfälle in t 
 
 
Die Meldung über die zu entsorgenden Schiffsabfälle und Ladungsrückstände hat der 
Schiffsführer grundsätzlich 24 Stunden vor dem Einlaufen in den Hafen mit dem Formular 
gemäß Artikel 6 der RL 2000/59/EG zu  machen. 
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Nach § 9 Abs. 1 SchAbfEntG M-V ist unabhängig von der tatsächlichen Benutzung der 
Hafenauffangeinrichtung von allen Schiffen ein pauschaliertes Entgelt für die Entsorgung 
der Schiffsabfälle zu erheben, ausgenommen sind Fischereifahrzeuge und Sportboote mit 
einer Zulassung bis zu 12 Personen. 
 
Die Entgelte werden vom Hafenbetreiber in einer Entgeltordnung oder, wenn der 
Hafenbetreiber eine kommunale Körperschaft ist, durch Satzung festgelegt und eingezogen. 
 
Die Höhe des Entgeltes oder der Abgabe kann in Abhängigkeit von Schiffstyp, Schiffsgröße, 
Dauer der Liegezeit oder anderen geeigneten Kriterien gestaffelt werden. 
 
Die Entgelte oder Abgaben sind so zu bemessen, dass grundsätzlich die dem 
Hafenbetreiber entstehenden Kosten gedeckt werden. 
Eventuelle Mehr- oder Mindereinnahmen sind innerhalb von  
drei Jahren in der Entgelt- oder Abgabenkalkulation auszugleichen. 
 
Schiffsführer, die Mängel bzw. Schwierigkeiten im Entsorgungssystem feststellen, sollen zu 
deren Behebung die zuständige Hafenbehörde informieren. 
Dies kann mit dem Vordruck zur Meldung über Unzulänglichkeiten von Auffanganlagen in 
Häfen erfolgen, der auf der 27. Sitzung des IMO-Ausschusses für den Meeresumweltschutz 
beschlossen wurde. 
 
Ferner sollten die Abfallbewirtschaftungspläne Folgendes umfassen: 
 
§ Zusammenfassung der einschlägigen Rechtsvorschriften und der 

Entladungsformalitäten 
 
§ Angabe der für die Durchführung des Abfallbewirtschaftungsplanes  zuständigen 

Person (en) 
 
§ gegebenenfalls eine Beschreibung der im Hafen vorhandenen Ausrüstungen und 

Verfahren für die Vorbehandlung des Abfalls 
 
§ Beschreibung der Verfahren für die Aufzeichnung der tatsächlichen Nutzung der 

Hafenauffangeinrichtungen 
 
§ Beschreibung der Verfahren für die Aufzeichnung der aufgefangenen Mengen an 

Schiffsabfällen und Ladungsrückständen 
 
§ Beschreibung der Art und der Weise der Entsorgung von Schiffsabfällen und 

Ladungsrückständen 
 
 
Den Hafenbenutzern müssen folgende Informationen zugänglich sein: 
 
 
§ Verweis auf die grundlegende Bedeutung der ordnungsgemäßen Entsorgung von 

Schiffsabfällen und Ladungsrückständen 
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§ Standort der Hafenauffangeinrichtung für jeden Anlageplatz mit entsprechendem 
Diagramm bzw. entsprechender Karte 

 
 
 
 
 
§ Liste der Schiffsabfälle und Ladungsrückstände, die normalerweise behandelt werden 
 
§ Liste der Kontaktstellen, der Betreiber sowie der angebotenen Dienstleistungen 
 
§ Beschreibung der Entladungsverfahren 
 
§ Beschreibung des Entgelt- bzw. Abgabensystems 
 
§ Verfahren für die Meldung etwaiger Unzulänglichkeiten der 

Hafenauffangeinrichtungen 
 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Abfallbewirtschaftungspläne das zentrale 
Planungsinstrument für eine bedarfsgerechte Entsorgung von Schiffsabfällen und 
Ladungsrückständen sind.  
 
Durch das Bereitstellen und die Inanspruchnahme von Hafenauffangeinrichtungen soll 
erreicht werden, das Schiffsabfälle und Ladungsrückstände nicht auf See entsorgt werden. 
 
Die Umsetzung des SchAbfEntG M-V dient dem Schutz der Meeresumwelt und somit der 
weiteren Entlastung der Umwelt – ein erklärtes Ziel der Umweltallianz Mecklenburg-
Vorpommern. 
 



 
 

Anforderungen, die enthalten sein müssen 
 
§ Bewertung der Notwendigkeit der 

Hafenauffangeinrichtungen unter  
Berücksichtigung der Schiffe, die den 
betreffenden Hafen normalerweise  
anlaufen 

 
§ Beschreibung der Art und der Kapazität der 

Hafenauffangeinrichtungen 
 
§ detaillierte Beschreibung der Verfahren für 

das Auffangen und das Sammeln von 
Schiffsabfällen und Ladungsrückständen 

 
§ Beschreibung des Entgelt- bzw. 

Abgabensystems 
 
§ Verfahren über die Meldung etwaiger 

Unzulänglichkeiten der 
Hafenauffangeinrichtungen 

 
§ Verfahren für die laufende Konsultation der 

Hafenbenutzer, der mit der 
Abfallbehandlung beauftragten 
Unternehmen, der Hafenbetreiber und 
anderer Beteiligter 

 



§ Art und Menge der aufgefangenen und 
behandelten Schiffsabfälle und 
Ladungsrückstände 



 
 
 
1000 BRZ x 0,212 m3  = Ölabfälle in m3 

 

 

1000 BRZ x 0,0318 t  = hausmüllähnliche       
                                                Abfälle in t 
 
 
 



 
 

ANGABEN, DIE VOR EINLAUFEN in den Hafen ... 
GEMACHT WERDEN MÜSSEN 
(Anlaufhafen gemäß Artikel *6 der Richtlinie 2000/59/EG) 
 
1. Name, Rufzeichen sowie gegebenenfalls die IMO-Identifikationsnummer des Schiffs: 
2. Flaggenstaat: 
3. Geschätzte Anlaufzeit: 
4. Geschätzte Auslaufzeit: 
5. Vorheriger Anlaufhafen: 
6. Nächster Anlaufhafen: 
7. Letzter Hafen, in dem Schiffsabfälle entladen wurden, und Zeitpunkt dieser Entladung: 
8. Entsorgen Sie: 
den gesamten ?  einen Teil des ?  keinen ?  (*) 

Abfall(s) in den Hafenauffangeinrichtungen? 
9. Art und Menge der zu entladenden und/ oder an Bord verbleibenden Schiffsabfälle und 
Ladungsrückstände und Prozentsatz der maximalen Lagerkapazität: 
Bei Entsorgung des gesamten Abfalls bitte die zweite Spalte entsprechend ausfüllen. 
Wird der Abfall nicht oder nur teilweise entsorgt, bitte alle Spalten ausfüllen. 
      
Art zu 

entsorgen-
der Abfall 
(m³) 

maximale 
Lagerkapazi-
tät 
(m³) 

Menge des an 
Bord 
verbleibenden 
Abfalls 
(m³) 

Hafen, in 
dem der 
verbleibende 
Abfall 
entladen 
wird 

Geschätzte 
Abfallmenge, 
die zwischen 
Meldung und 
nächstem 
Anlaufhafen 
anfällt 
(m³) 

      
      
1. Rückstandsöle      
      
      
Schlamm      
      
      
Bilgenwasser      
      
      
Sonstige (entsprechende  
Angabe) 

     

      
      
2. Müll      
      
      
Küchenabfall      
      
      
Kunststoff      
      
      



Sonstige      
      
      
3. Ladungsbedingte 
Abfälle (1) 
(entsprechende Angabe) 

     

      
      
4. Ladungsrückstände (1) 

(entsprechende Angabe) 
     

      
(1) Auch Schätzwerte sind zulässig. 
(*) Bitte entsprechendes Feld ankreuzen. 
Achtung: 
1. Diese Angaben können für die Zwecke der Hafenstaatkontrolle und anderer Überprüfungen 
verwendet werden. 
2. Die Mitgliedstaaten bestimmen, welche Stellen Kopien dieser Meldung erhalten. 
3. Dieses Formular ist auszufüllen, es sei denn, dem Schiff wird gemäß Artikel *9 der Richtlinie 
200/59/EG eine Ausnahme gewährt. 
 
 
 
 
Ich bestätige, dass 
- die vorstehenden Angaben genau und zutreffend sind, 
- die entsprechende Bordkapazität zur Lagerung des gesamten Abfalls ausreicht, der zwischen 
der Meldung und dem Anlaufen des nächsten Hafens anfällt, in dem der Abfall entladen wird. 
Datum: .................................................... 
Uhrzeit: ................................................... 
Unterschrift: ............................................ 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 



 
 
Anforderungen, die enthalten sein sollten 
 
§ Zusammenfassung der einschlägigen 

Rechtsvorschriften und der 
Entladungsformalitäten 

 
§ Angabe der für die Durchführung des 

Abfallbewirtschaftungsplanes  zuständigen 
Person (en) 

 
§ gegebenenfalls eine Beschreibung der im 

Hafen vorhandenen Ausrüstungen und 
Verfahren für die Vorbehandlung des 
Abfalls 

 
§ Beschreibung der Verfahren für die 

Aufzeichnung der tatsächlichen Nutzung 
der Hafenauffangeinrichtungen 

 
§ Beschreibung der Verfahren für die 

Aufzeichnung der aufgefangenen Mengen 
an Schiffsabfällen und 
Ladungsrückständen 

 
§ Beschreibung der Art und der Weise der 

Entsorgung von Schiffsabfällen und 
Ladungsrückständen 

 
 



 
 
Informationen, die allen Hafenbenutzern 
zugänglich sein müssen 
 
§ Verweis auf die grundlegende Bedeutung 

der ordnungsgemäßen Entsorgung von 
Schiffsabfällen und Ladungsrückständen 

 
§ Standort der Hafenauffangeinrichtung für 

jeden Anlageplatz mit entsprechendem 
Diagramm bzw. entsprechender Karte 

 
§ Liste der Schiffsabfälle und 

Ladungsrückstände, die normalerweise 
behandelt werden 

 
§ Liste der Kontaktstellen, der Betreiber 

sowie der angebotenen Dienstleistungen 
 
§ Beschreibung der Entladungsverfahren 
 
§ Beschreibung des Entgelt- bzw. 

Abgabensystems 
 
§ Verfahren für die Meldung etwaiger 

Unzulänglichkeiten der 
Hafenauffangeinrichtungen 

 
 


